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Antrag 

der Abg. Daniel Karrais und Dr. Erik Schweickert u. a. FDP/DVP 

 

Ein- und Ausfuhr von Waffen – Erkenntnisse der Landesregierung, Rechtsgrund-

lagen und Verfahren 

 
 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 
 
zu berichten, 

 
1. inwiefern Sport-, Kriegs- sowie sonstige Waffen im Hinblick auf deren Ein- und Ausfuhr durch Händ-

ler respektive Privatpersonen einer Genehmigungspflicht unterliegen, zumindest unter Darstellung der 

jeweilig einschlägigen Rechtsgrundlagen, der zuständigen Behörden sowie unter Differenzierung (so-
weit notwendig und dienlich) der genannten Waffenarten, der potenziell Ein- und Ausführenden und 

des jeweiligen Ziels der Güter; 
 
2. inwiefern Sportwaffen, die mit Luftdruck bzw. Gas betrieben werden, denselben Regularien unterlie-

gen bzw. worin hierfür Ausnahmetatbestände liegen können, um für Hersteller von Druckluftwaffen 
für den Sport aufwendige Genehmigungsverfahren zu reduzieren oder zu vermeiden; 

 

3. wie sie die annähernde Gleichbehandlung von Feuerwaffen und Druckluftwaffen vor dem Hintergrund 
der Gefahrenpotenziale und der daraus folgenden Einschränkungen für den Schießsport bewertet; 

 
4. wie lange ihrer Kenntnis nach derartige Genehmigungsverfahren für die jeweils oben genannten Waf-

fenarten beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) durchschnittlich dauern; 

 
5. wie sich nach ihrer Kenntnis die Personalsituation beim BAFA darstellt, zumindest unter Darstellung 

der Situation im Verlauf der letzten drei Jahre, des aktuellen Zustands sowie der prognostizierten Ent-

wicklung; 
 

6. basierend auf Ziffer 5, welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Dauer besagter Genehmi-
gungsverfahren nach ihrer Einschätzung haben wird; 

 

7. welche Möglichkeiten sie hat bzw. inwieweit sie diese nutzt, um zu einer Beschleunigung der Bear-
beitungszeiten des BAFA beizutragen; 

 

8. welche Informationen ihr bezüglich der Absicht bzw. der Möglichkeit des BAFA, Bearbeitungsgebüh-
ren für derartige Fallkonstellationen zu erheben, vorliegen; 

 
9. inwieweit nach ihrer Kenntnis innerhalb des BAFA eigene Zuständigkeiten speziell für Anträge aus 

Baden-Württemberg bestehen bzw. welche Organisationseinheit innerhalb des BAFA nach ihrer 

Kenntnis solche Anträge bearbeitet. 
 
 

3.4.2025 
 

Karrais, Dr. Schweickert, Weinmann, Haußmann, Bonath, Brauer, Haag, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung 
FDP/DVP 
 

 
Be g r ü n dung  
 

Die obigen Fragen im Zusammenhang mit der Ein- und Ausfuhr von Waffen sind unmittelbar klärungsbe-
dürftig. 

 
 


